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Vorwort 
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selbstlose Förderung meiner wissenschaftlichen Ausbildung und der vorliegenden 
Arbeit. 

Aufrichtiger  Dank gebührt auch Herrn Prof.  Dr. J.G. Helm für die Mühe des 
Zweitgutachtens. 

Für die materielle Förderung zur Erstellung dieser Arbeit gebührt meinen Eltern 
besonderer Dank, und auch das großzügige Stipendium der 'Flughafen Frankfurt 
Main Stiftung' sei hier dankend erwähnt. 
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hörden und den luftfahrtlich  interessierten Stellen danke ich für ihre freundlich 
gewährten und praxisnahen, förderlichen  Auskünfte. 

Hamburg, im April 1992 
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Einleitung und Gegenstand der Untersuchung 

Die vorliegende Arbeit untersucht die verfassungs- und die unternehmensrecht-
lichen Fragen, die sich bei der Prüfung der geplanten Organisationsprivatisierung 
der 'Bundesanstalt für Flugsicherung'(BFS) ergeben. Dieses Gesetzesvorhaben 
der Bundesregierung wurde von einer vehement und nicht immer sachgerecht 
geführten Diskussion um die bundesdeutsche 'Flugsicherungskrise' begleitet Die 
Auswirkungen in Form von Flugverspätungen, Kapital- und Kraftstoffmehrver-
brauch gaben der von luftfahrtlichen  Institutionen geführten Diskussion ständig 
neue Impulse und erweiterten den Kreis der Betroffenen. 

Der entscheidende Schritt zur Lösung der Flugsicherungskrise wird überein-
stimmend in der formellen Privatisierung der BFS-Aufgaben gesehen. Auf diese 
Weise soll die bundesdeutsche Flugsicherung dem Prokrustesbett der öffentlich-
rechtlichen Dienst-, Besoldungs- und Haushaltsvorschriften  entsteigen. Über eine 
größere Dispositionsfreiheit  in den personellen und wirtschaftlichen Bereichen 
der Flugsicherungs-GmbH und ein dem Stand der Technik entsprechendes Flug-
sicherungssystem, soll das stetig zunehmende Luftverkehrsaufkommen  in dem 
stark belasteten bundesdeutschen Luftraum bei geringem Unfallrisiko zukünftig 
besser bewältigt werden. Zudem soll die Überführung  der BFS-Beamten in die 
privatrechtliche Organisations- und Rechtsform des Flugsicherungsunternehmens 
eine deutlich höhere Bezahlung ermöglichen und somit den erheblichen Motiva-
tionsproblemen und dem Nachwuchsmangel an Flugsicherungspersonal begeg-
nen. 

Diese Privatisierung der nach h.M. hoheitlichen, sonderpolizeilichen Flugsi-
cherungsaufgaben wird allein nicht ausreichen, den Ansprüchen des Luftverkehrs 
der nahen Zukunft effizient  zu genügen. Sie ist vielmehr nur ein erster, in der 
vorliegenden Arbeit zu untersuchender, von vielen notwendigen1 Schritten, hin zu 
einer national und international leistungsfähigen Flugsicherung, die vor dem 
Hintergrund der deutschen Wiedervereinigung, der Öffnung  Osteuropas und der 
geplanten Deregulierung des europäischen Flugverkehrs, im Rahmen der Libera-

1 Stichpunkte zu weiteren Engpässen der Flugsicherung: 
- sechs bundesdeutsche Flugsicherungszentralen arbeiten mit fünf  verschiedenen Betriebskonzepten 
- Trennung von militärischer und ziviler Flugsicherung und sehr große militärische Luftkorridore 
- starre Sektorenstruktur der Flugsicherung 
- fehlende Abfertigungskapazitäten für Flugzeuge am Boden und fehlende Radar-Rollfeldüber-

wachung 
- quasi gescheiterter Aufbau einer supranationalen europäischen Flugsicherung (EUROCONTROL) 
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lisierung des EG-Binnenmarktes 1993, dringend geboten ist Das allgemein uner-
wartet starke Wachstum des Luftverkehrs  läßt eine Verdoppelung des heutigen 
Aufkommens bis zur Jahrtausendwende erwarten. Diese Zunahme des Luftver-
kehrs und seiner großen wirtschaftlichen Bedeutung scheint nur durch infra-
strukturelle Beschränkungen am Boden und in den Bereichen der Flugsicherung 
und der übrigen Luftverkehrsverwaltung  zu bremsen zu sein. Gegen ein unbe-
grenztes Wachstum des Luftverkehrs  stellen sich zunehmend auch betroffene  und 
interessierte Bürger, die gegen die Schaffung  neuer Flughafenkapazitäten agieren, 
auf die Umweltbelastung durch Flugzeugkraftstoff  verweisen und auf die Verwirk-
lichung alternativer Verkehrskonzepte drängen. 

Der Schwerpunkt dieser Untersuchung liegt auf dem Gesetzentwurf  der Bun-
desregierung2 zum 'Entwurf eines Zehnten Gesetzes zur Änderung des Luft-
verkehrsgesetzes'. Die geplante formelle BFS-Privatisierung wirft  zahlreiche 
Fragen auf, deren Formulierung und Beantwortung das Ziel dieser Arbeit ist: 
Verfügt der Bund über die Gesetzgebungs- und Verwaltungskompetenz zur Ein-
richtung der Flugsicherungs-GmbH? Verstößt dieses Unternehmen gegen das 
Gebot der bundeseigenen Luftverkehrsverwaltung  des Art.87 d GG? Kann der 
Bund seinen Ingerenzpflichten genügen? Ist Flugsicherung eine bedenkenlos an 
Private übertragbare Dienstleistung oder eine hoheitsrechtliche Befugnis im Sinne 
des Art.33 Abs.4 GG? Ist die Trennung von polizeilicher Kompetenz und ihrer 
Aufgabendurchführung  und damit die vorgesehene Beleihung der GmbH zuläs-
sig? Ermöglicht die Privatisierung die beabsichtigte flexiblere Unternehmens-
führung und leistet einen wirksamen Beitrag zur Lösung der Flugsicherungspro-
bleme? Ist die Herauslösung der nach h.M. sonderpolizeilichen BFS-Aufgaben 
aus dem öffentlichen  Dienst- und Haushaltsrecht und die somit zugelassene 
Mitbestimmung und Streikfreiheit  der GmbH-Angestellten verhältnismäßig? Ma-
chen Flugsicherungsinitiativen der EG zu einer gesamteuropäischen Luftver-
kehrsflußregelung  oder ein erweitertes EUROCONTROL-Übereinkommen das 
bundesdeutsche Flugsicherungsunternehmen entbehrlich? 

2 BR-Drucks 80/90 vom 7.2.90 und Stellungnahme des Bundesrates (BR-Drucks 80/90 (Be-
schluß) v. 5.3.90) 



A. Die historische Entwicklung des Luftverkehrs/-rechts 

I. Die Anfänge des Luftverkehrs/-rechts  bis 1918 

Die Entwicklung des Luftverkehrs  und des Luftiechts nahm bis in die zwanzi-
ger Jahre dieses Jahrhunderts hinein einen ruhigen Verlauf 1. Erst nachdem die 
wirtschaftliche Bedeutung und die Möglichkeiten des Luftverkehrs,  verstärkt 
durch die Erfahrungen und technischen Entwicklungen der beiden Weltkriege, 
erkannt worden sind, entfaltete das Wachstum des Luftverkehrs  eine enorme 
Dynamik, die bis zur heutigen Zeit anhält. 

Dem letztendlich gescheiterten Flugversuch des Ikarus, der gemäß der griechi-
schen Mythologie, mit aus Vogelfedern und Wachs nachgebildeten Flügeln, zu-
sammen mit seinem Vater Dädalus aus einem Labyrinth entkommen konnte, 
folgten viele Jahre später, um das Jahr 1500 herum, die ersten Konstruktionsver-
suche, den ewigen Traum des Menschen vom Fliegen zu realisieren. 

Leonardo da Vinci entwarf  Fluggeräte mit Schwingenflächen, die nach dem 
Vorbild des Fledermausfluges von menschlicher Muskelkraft  angetrieben werden 
sollten2. Der Schritt von solchen zeichnerischen Entwürfen hin zu den ersten 
erfolgreichen,  nicht motorisierten Flügen fast drei Jahrhunderte später ist als der 
Beginn des Zeitalters der Luftfahrt  zu sehen. 

Dieses begann am 5. Juni 1783 mit dem ersten erfolgreichen,  noch unbemann-
ten Flug eines mit Heißluft gefüllten Ballons der Brüder Montgolfière in ihrem 
Heimatort Annonay/Frankreich. Der erste bemannte Flug in einem Heißluftballon 
gelang den Franzosen de Rozier und dem Marquis d'Arlades am 21. November 
desselben Jahres in Paris. Die Flugdauer betrug 25 Minuten3. Erst dieses neue 
Medium der Heißluft 4 beendete vorläufig die lange Zeit erfolgloser  Entwicklungs-
versuche, Flugzeuge mit Schwebe- oder Tragflächen zu konstruieren5. 

1 A.Meyer\  Rückschau, ZLW 1974, S. 230 weist auf die ersten luftrechtlichen Abhandlungen -
z.B. Diss, aus dem Jahre 1687, welche die Frage nach der Staatsgewalt im Luftraum erörterte- und 
Schriften- z.B. die Überlegungen Rousseaus, noch vor dem ersten erfolgreichen Ballonflug, die 
Rechtsfragen des Luftverkehrs analog den Seeverkehrsvorschriften  zu regeln - hin. 

2 Wissmann,  Geschichte der Luftfahrt,  S. 40ff. 
3 Lochner,  Weltgeschichte der Luftfahrt,  S. 38 
4 Parallel entwickelten die Brüder Charles einen mit Wasserstoffgas  gefüllten Ballon, der unter 

dem Jubel von 300.000 Pariser Zuschauern einen Jungfemflug über eine Distanz von 40 Kilometern 
absolvierte; Wissmann,  ebenda, S. 89. 

2 Trampler 


